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In dem Rechtsstreit Erledigt '! Fristen + "lbrrnin:, 
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- Kläger und Berufungsbeklagter -

Prozessbevollmächtigte/r: DGB Rechtsschutz GmbH Büro Ludwigshafen, 
handelnd durch Rechtsschutzsekretär Nikolaus van 
den Bruck, Ludwigsplatz 1, 67059 Ludwigshafen am 
Rhein 

gegen 

- Beklagte und Berufungsklägerin -

Prozessbevollmächtigte/r: 

hat die 7. Kammer des Landesarbeitsgerichts Rheinland-Pfalz auf die mündliche 
Verhandlung vom 01.09.2021 durch die Vorsitzende Richterin am 
Landesarbeitsgericht ... als Vorsitzende und den ehrenamtlichen Richter ... und 
den ehrenamtlichen Richter ... als Beisitzer für Recht erkannt: 
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ausgeheilt. Schlüsse auf zukünftige Arbeitsunfähigkeitszeiten ließen sich hieraus 

nicht ziehen und seien aufgrund dieser ausgeheilten Erkrankung nicht zu erwarten. 

Bei der Handverletzung im August/September 2017 habe es sich um einen privaten 

Unfall mit einer Säge gehandelt. Die Wunde sei vollständig verheilt. 

Aufgrund der Erkrankung im Dezember 2017 sowie im Mai 2018 wegen einer Seh

nengeschwulst im Handbereich (Überbein/Ganglion) sei im August 2018 eine Ope

ration erfolgreich durchgeführt worden. Die Sehnengeschwülste seien entfernt. Ge

schwulstrezidive seien bislang nicht aufgetreten. Eine negative Gesundheitsprog

nose bestehe insoweit nicht. 

Die im Dezember 2018 aufgetretene Stauchung und Zerrung im Kniebereich sei 

folgenlos ausgeheilt. Auch zukünftig seien aufgrund der Stauchung und Zerrung im 

Kniebereich keinerlei Krankheitszeiten mehr zu erwarten. 

Im Januar 2019 sei bei ihm ein erhebliches Schultergelenksleiden aufgetreten. Das 

Leiden habe operiert werden müssen. Zwischenzeitlich sei seine Schulter voll aus

geheilt und belastbar. Als er nach dieser Erkrankung im Juni 2019 seine Arbeit wie

deraufgenommen habe, habe es tatsächlich ein Gespräch mit dem Geschäftsführer 

der Beklagten, Herrn M. gegeben. Er (der Kläger) habe erläutert, dass er nach 

der Operation eher gute Fortschritte gemacht habe, aber im Moment ist noch nicht 

ganz hundertprozentig sei. Dass ab dem 10. Juni 2019 aus ärztlicher Sicht 

bereits Arbeitsfähigkeit bestanden habe, sei nicht zu verwechseln mit der Frage, ob 

der postoperative Heilungsprozess damals bereits vollständig abgeschlossen ge

wesen sei und schon völlige Beschwerdefreiheit bestanden habe. Zwischenzeitlich 

'sei der Heilungsprozess seit längerem vollständig abgeschlossen und es bestehe 

Beschwerdefreiheit. Weitere Arbeitsunfähigkeitszeiten seien wegen dieser Erkran

kung nicht zu befürchten. 
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In der bloßen Behauptung der Ausheilung liege keine substantiierte Darlegung einer 

entsprechenden positiven Prognose. Hinsichtlich des Schultergelenksleidens habe 

der Kläger im Juni 2019 gegenüber ihrem Geschäftsführer, Herrn M., erklärt, dieses 

verursache ihm nach wie vor Schmerzen und Probleme. 

Auch eine Metatarsalgie könne in Zusammenhang mit einer systemischen Krank

heit wie Arthrose stehen. 

Die Fehlzeiten des Klägers hätten - neben den Kosten für Entgeltfortzahlung und 

für Zuschüsse zum Krankengeld - zu betrieblichen Belastungen geführt. Für die Tä

tigkeit des Klägers als Maschinenführer an der Verarbeitungsmaschine (Montieren 

von Klischees, Werkzeugen, Einstellen der Maschine, Prüfen und Gewährleisten 

der einwandfreien Fertigung von Verpackungen) werde eine entsprechende Quali

fikation, über die der Kläger verfüge, benötigt. Falle der Kläger hier aus, dann müsse 

er von einem anderen Mitarbeiter ersetzt werden. Ein Nachrücken anderer Mitar

beiter sei wegen fehlender Qualifikation schwer möglich und ergebe dann an ande

ren Maschinen entsprechende Minderleistungen. Gerade bei kürzeren Fehlzeiten 

sei es nicht möglich, dass sich ein Ersatz problemlos einarbeiten könne. Minderleis

tungen führten zu niedrigeren Leistungsprämien und auch zu einer geringeren Pro

duktivität. Es bestünden insoweit auch qualitative Unterschiede zwischen der Tätig-. 

keiteines Maschinenführers und der eines Helfers. So habe unter anderem der Ein

satz eines Helfers, Herrn l., zu einer Reklamation von über 4.000,00 € geführt und 

das nur bei einem Auftrag. Fehle der Kläger in der. vorliegenden Häufigkeit und 

Dauer würden Betriebsabläufe und Personaleinsatzplanungen unter Verursachung 

von Mehrkosten empfindlich gestört. Die vorliegenden Lohnfortzahlungskosten zu

sätzlich zu den Personalkosten der Maschine wirkten sich auch negativ auf die 

Wettbewerbsfähigkeit aus. 

Die Interessenabwägung sei zu ihren Gunsten zu treffen. Ein anderer leidensge

rechter Arbeitsplatz existiere nicht. Alle Verarbeitungsmaschinen würden im Leis-
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mehr wegen Beschwerden im Schulterbereich arbeitsunfähig erkrankt. Sonstige An

. haltspunkte dafür, dass die Krankheitsursachen durch die Operation nicht beseitigt 

werden konnten, liegen nicht vor. 

Insbesondere ergibt sich dies nicht aus einer Äußerung des Klägers gegenüber 

dem Geschäftsführer der Beklagten, M. im Juni 2019, das Schultergelenksleiden 

verursache ihm nach wie vor Schmerzen und Probleme. Aufgrund dieser im zeitli

chen Zusammenhang mit dem Ende der Arbeitsunfähigkeit des Klägers nach 

seiner Operation getätigten laienhafte Äußerung des Klägers kann nicht davon 

ausgegangen werden, dass die Operation nicht erfolgreich gewesen sei. An 

eine derartige Operation schließt sich regelmäßig ein unter Umständen längerer 

Heilungsprozess mit Physiotherapie an, so dass zunächst noch Schmerzen und 

Probleme bis zur vollständigen Ausheilung auftreten können. Tatsächlich haben 

diese anfänglichen Beeinträchtigungen jedoch im Prognosezeitraum zu keinen 

weiteren Arbeitsunfähigkeitszeiten geführt. Es ist davon auszugehen, dass die 

Operation erfolgreich war. Eine negative Prognose ist insoweit nicht anzunehmen. 

gg) Auch dann, wenn man im vorliegenden Fall eine allgemeine Krankheitsanfäl

ligkeit des Klägers für entzündliche Erkrankungen des Bewegungsapparates an

nehmen wollte, ergäbe sich noch keine negative Prognose. Es ergäben sich dann 

für das Jahr 2017 prognosefähige Erkrankungen im Umfang von 10 Tagen (Syno

vitis und Tenosynovitis) und Arthritis (5 Tage), also lediglich im Umfang von insge

samt 10 Tagen, wollte man auch das Ganglion berücksichtigen im Umfang von 23 

Tagen. Damit fielen im Jahr 2017 keine prognosefähigen Erkrankungen im Umfang 

von mehr als sechs Wochen an. Im Jahr 2018 wären allenfalls 32 Tage Arbeitsun

fähigkeit wegen des Ganglions zu berücksichtigen. 

hh) Besondere Umstände, die vorliegend eine Abweichung vom Prognosezeit

raum von drei Jahren und das Zugrundelegen eines deutlich kürzeren Zeitraums 

rechtfertigen würden (vgl. BAG 25. April 2018 - 2 AZR 6/18 - Rn. 23) hat die 

Beklagte 
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